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In mittleren und grossen Industrieunternehmen sowie in der 
Dienstleistungsbranche liegen «grosse Energieeinsparpotenziale 
bei den Produktionsanlagen und insbesondere bei thermischen 
Prozessen». Das ist die öffentliche Wahrnehmung, die in einigen 
Bereichen auch zutrifft. Doch wie gross ist das Potenzial wirklich? 
Über wie viele Gigawattstunden sprechen Politiker? Was ist 
wirtschaftlich zumutbar? Und wo stehen wir heute?

Im folgenden Beitrag soll aufgezeigt 
werden, welche Rolle grosse Ener
gieverbraucher spielen und welchen 
Beitrag diese Gruppe zur Erreichung 
der kantonalen Energieziele (energie
AARGAU) leisten kann. Ferner sollen 
die wichtigsten Erkenntnisse aufge
zeigt werden, die seit Einführung des 
neuen Energiegesetzes und der Zu
sammenarbeit mit grossen Verbrau
chern im Rahmen der Arbeiten zur 
Umsetzung des GrossverbraucherAr
tikels gemacht wurden.
Mit der Verabschiedung des revidier
ten kantonalen Energiegesetzes im 
September 2012 und der sofortigen 
Umsetzung des sogenannten «Gross
verbraucherArtikels» hat der Kanton 
Aargau als einer der ersten Schwei
zer Kantone damit begonnen, den Be
stimmungen für Grossverbraucher ge
mäss Mustervorschriften der Kantone 
im Energiebereich (MuKEn) sowie den 
Anforderungen gemäss eidgenössi
schem Energiegesetz gerecht zu wer
den und günstige Rahmenbedingun
gen für die sparsame und rationelle 
Energienutzung zu schaffen (siehe auch 
UMWELT AARGAU Nr. 62, November 
2013, Seite 27).
Ziel der kantonalen Energiestrategie, 
energieAARGAU, und des Grossver
braucherArtikels ist es, mit wirtschaft
lich zumutbaren Massnahmen die kon
tinuierliche Verbesserung der Ener
gieeffizienz in allen Verbrauchergrup
pen gemeinsam mit den betroffenen 
Stakeholdern wie Verbrauchern und 
Verbänden über Dialog, Austausch 
und Beratung zu erreichen. 

Von der Informationsveranstaltung 
zur Zielvereinbarung
Für die Mehrheit der betroffenen Ver
braucher war die Bedeutung des Gross
verbraucherArtikels Neuland. Dem
entsprechend behutsam mussten die 
Inhalte und die Folgen der Umset
zung kommuniziert werden. Von Be
ginn an war es das Ziel, dies transpa
rent mit den Verbrauchergruppen und 
ihren Interessenverbänden (Verband 
Aargauischer Stromversorger [VAS], 
Aargauische Industrie und Handels
kammer [AIHK], Aargauische Gebäude
versicherung [AGV]) anzugehen. Drei 
Informationsveranstaltungen im Kan
ton sollten einen allgemeinen Über
blick über das Verfahren, die Bedeu
tung des Gesetzesartikels und die 
nächsten Schritte geben. 
Viele Fragen zur Umsetzung sowie zur 
Bedeutung des Gesetzestextes für den 
einzelnen Verbraucher entstanden erst 
im Anschluss an die Veranstaltungen. 

Zwischen September 2013 und Juni 
2015 wurden knapp 200 Gespräche mit 
den betroffenen Verbrauchern vor Ort 
geführt. In den meisten Fällen wur
den diese Gespräche sehr positiv auf
genommen, konnten durch sie doch 
ein besseres gegenseitiges Verständ
nis geschaffen und die meisten offe
nen Fragen der Verbraucher geklärt 
werden. 
Im Idealfall nahmen an diesen Gesprä
chen Vertreter der Geschäftsleitung 
und der technischen Abteilung (Be
trieb/Produktion/Unterhalt) und in we
nigen Ausnahmen auch der jeweilige 
Energieberater teil. Diese Konstella
tion stellte sicher, dass die Entschei
dungsträger von Beginn an über die 
nächsten Schritte und die Bedeutung 
der drei Umsetzungsmöglichkeiten in
formiert werden konnten. 

Zusammenarbeit Bund und Kantone
Neben den Kantonen St. Gallen, Grau
bünden, Zürich und Neuenburg ist der 
Kanton Aargau einer der ersten Kan
tone, die den Vollzug des Grossver
braucherArtikels eingeführt haben. In 
der Arbeitsgruppe «Grossverbraucher 
und CO2Gesetz» der Energiefachstel
lenkonferenz (EnFK), an der auch Ver
treter weiterer Kantone teilnehmen, 
sollen Wege für einen möglichst har
monisierten Vollzug des Grossver
braucherArtikels ausgearbeitet wer
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Energieeinsparpotenziale  
bei Grossverbrauchern

Wer zählt zu den Grossverbrauchern?
Zu den Grossverbrauchern zählen Endverbraucher mit einem Wärmever
brauch von mehr als 5 Gigawattstunden oder einem Elektrizitätsverbrauch 
von mehr als 0,5 Gigawattstunden pro Jahr und pro Verbrauchsstätte. 
Für diese Betriebe, private Firmen und Institutionen der öffentlichen 
Hand gelten seit dem 1. September 2012 gesetzliche Auflagen.
Dem Grossverbraucher bieten sich drei Vollzugswege an, die Auflagen zu 
erfüllen:

 h eine Zielvereinbarung mit den vom Bund beauftragten Organisationen 
Energieagentur der Wirtschaft (EnAW) oder Agentur Cleantech (ACT)
 h eine kantonale Zielvereinbarung (KZV) mit dem Departement Bau, Ver
kehr und Umwelt 
 h eine Energieverbrauchsanalyse (EVA)
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gibt drei gewichtige Gründe, die da
für sprechen:

 h Um sich von Bundesabgaben wie 
zum Beispiel CO2 oder KEVAbgabe 
befreien zu lassen, fordert der Bund 
eine verbindliche Minderungszusa
ge der Verbraucher. Diese Minde
rungszusage wird über eine Zielver
einbarung erbracht ➞ Anforderun
gen vom Bund und Erfolgskontrolle 
durch Bund.
 h Für die Umsetzung der definierten 
Massnahmen haben Verbraucher im 
Falle einer Zielvereinbarung 10 Jah
re Zeit. Die definierten Massnahmen 
können innert dieser 10 Jahre so op
timal in die Investitions und Erneu
erungszyklen integriert werden ➞ 
mehr Flexibilität bei der Umsetzung.
 h Trotz eines jährlich wiederkehrenden 
monetären Aufwands in Form von 
Mitgliedsbeiträgen für die vom Bund 
akkreditierten Agenturen, welche die 
Zielvereinbarungen ausarbeiten, ha
ben sich auch zahlreiche Verbrau
cher für eine Zielvereinbarung ent
schieden, die sich von keiner Abga
be befreien lassen können. Ein Grund 
für diese Verbraucher, sich dennoch 
für die Zielvereinbarung zu entschei
den, waren die Betreuung durch ein 
Ingenieurbüro während diesen 10 
Jahren und die systematische He
rangehensweise an das Thema Effi
zienz und Energiemanagement ➞ 
Betreuung und systematische He
rangehensweise.

Ein weiteres Viertel der Verbraucher 
hat sich bisher für den verbindlichen 
Weg der Energieverbrauchsanalyse 
(EVA) entschieden. Ähnlich wie im 
Fall der Zielvereinbarungen definiert 
sich das Einsparziel aus dem Potenzial 
der wirtschaftlich zumutbaren Mass
nahmen. Der Unterschied zu den Ziel
vereinbarungen ist im Falle der EVA 
die für die Umsetzung der Massnah
men zur Verfügung stehende Zeit. Im 
Falle der EVA sind die wirtschaftlich zu
mutbaren Massnahmen innert dreier 
Jahre umzusetzen.
Die Entscheidung, den Weg der Ener
gieverbrauchsanalyse einzuschlagen, 
scheint auf den ersten Blick ambitio
nierter als der Weg einer Zielverein
barung, da dieselben Massnahmen in 
einem kleineren Zeitraum umzusetzen 

Was den Umfang und die Vielfalt der 
betroffenen Verbraucher betrifft, so 
sind diese zu Beginn der Umsetzung 
vonseiten der umsetzenden Behörde 
falsch eingeschätzt worden. Ausge
gangen wurde zunächst von zirka 150 
bis 200 betroffenen Liegenschaften. 
Von den Versorgungsunternehmen ge
meldet wurden zirka 650. Von diesen 
gemeldeten Liegenschaften erfüllen 
«nur» 560 die Kriterien für Grossver
braucher. Diese Verbraucher haben 
am Gesamtenergieverbrauch des Kan
tons Aargau folgendermassen Anteil: 
Beim Strom entfallen mit knapp 1,9 
Terrawattstunden rund 40 Prozent des 
gesamten Aargauer Stromverbrauchs 
auf die Grossverbraucher. Beim Wär
meverbrauch sind es mit 2,9 Terra
wattstunden gar rund 45 Prozent.
Gemessen am Anteil des Gesamtver
brauchs kommt den Grossverbrau
chern bei der Erreichung der nationa
len und kantonalen Einsparziele dem
nach eine wichtige Rolle zu. Damit 
diese Ziele erreicht werden, sollen 
wirtschaftlich tragbare und zumutba
re Effizienzpotenziale und vorhande
ne Abwärme in Industrie und Dienst
leistungsbetrieben so weit als mög
lich ausgeschöpft werden. Die zentra
len, bereits bestehenden Instrumente 
des Bundes dafür sind Zielvereinba
rungen mit Unternehmen, dies insbe
sondere in Kombination mit der Befrei
ung von CO2 und KEVAbgabe (Kos
tendeckende Einspeisevergütung).
Bisher haben sich mehr als 60 Pro
zent aller betroffenen Verbraucher im 
Aar gau für den Weg der Zielvereinba
rung mit dem Bund entschieden. Es 

den. Selbst gemachte Erfahrungen bei 
der Umsetzung können auf dieser 
Plattform an die Kollegen aus ande
ren Kantonen weitergeben werden. 
Die Kantone Bern, Thurgau, Genf und 
Glarus begannen den Vollzug des 
GrossverbraucherArtikels in den Jah
ren 2013 bis 2015.

Wichtige Erkenntnisse
Die vergangenen Monate und vor al
lem die Gespräche mit betroffenen 
Verbrauchern und ihren Verbänden 
haben wichtige Erkenntnisse für die 
weitere Umsetzung und Betreuung, 
aber auch für weitere Themenfelder 
offenbart.
Folgende wichtige Punkte sollen auf
gezeigt und erläutert werden:

 h Diversität der Verbraucher und das 
Einsparpotenzial,
 h allgemeine Rückmeldungen der 
Verbraucher,
 h energetischer Zustand der Ver
braucher,
 h Gründe und Argumente, die 
Investitionen in Effizienzmassnah
men verzögern bzw. verhindern.

Diversität der Verbraucher und  
Wahl des Weges
Auf die grosse Vielfalt in der Zu
sammensetzung der betroffenen Ver
braucher wurde bereits in UMWELT 
AARGAU Nr. 62, November 2013 hin
gewiesen. Neben Unternehmen aus 
dem produzierenden Gewerbe treffen 
die Kriterien für Grossverbraucher auch 
auf zahlreiche Unternehmen aus dem 
Dienstleistungssektor und Institutio
nen der öffentlichen Hand zu.

Anteil der Grossverbraucher am Gesamtenergieverbrauch

Anteil Grossverbraucher
am Wärmeaustausch

Anteil Grossverbraucher
am Stromverbrauch

Gesamt

44,98%

39,94%

100%

Betrachtet man den Wärme- und Stromverbrauch der Grossverbraucher, 
spielen diese eine wichtige Rolle bei der Erreichung der nationalen und 
kantonalen Energieziele.
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Energetischer Zustand und  
Einsparpotenzial
Im Rahmen der Klimapolitik arbeitet 
der Bund schon seit mehr als 10 Jah
ren mit dem Tool der Zielvereinbarun
gen und konnte so wertvolle Erfahrun
gen über den Zustand der Verbraucher 
und das wirtschaftlich zumutbare Po
tenzial bei betroffenen Verbrauchern 
erlangen.
Die Erfahrungswerte des Bundes lie
gen bei durchschnittlich zwei Prozent 
Effizienzsteigerung pro Jahr. Das sind 
Erfahrungswerte der Energieagentur 
der Wirtschaft (EnAW) der Jahre 2001 
bis 2012. Aufgrund der bereits abge
schlossenen und auditierten Zielver
einbarungen ist davon auszugehen, 
dass das wirtschaftlich zumutbare Ein
sparpotenzial heute geringer ist. Zwar 
gibt es auch heute noch Zielvereinba
rungen und EVAs mit Einsparpoten
zialen von bis zu 40 Prozent, aber es 
kann mit Recht behauptet werden, 
dass es sich heutzutage kaum ein Un
ternehmen mehr erlauben kann, Ener
gie zu verschwenden.
Zahlreiche Aargauer Unternehmen ha
ben bereits vor der Einführung des 
GrossverbraucherArtikels Zielverein
barungen mit dem Bund abgeschlos
sen und sich so zu verbindlichen Ein

Zwar entfällt bei der kantonalen Ziel
vereinbarung die Mitgliedschaft in ei
ner der beiden akkreditierten Agentu
ren, doch sind bei der Nutzung ihrer 
Tools jährlich Lizenzgebühren zu ent
richten. Da in den Kantonen St. Gal
len, Graubünden und Aargau eine ähn
liche Verteilung vorliegt, ist davon aus
zugehen, dass die anfallenden Gebüh
ren für die Nutzung des Tools mass
geblich dazu beitragen, dass dieser 
Weg nicht genutzt wird. Eine Konse
quenz dessen ist, dass weitere Kan
tone überlegen, ein eigenes Tool für 
die kantonalen Zielvereinbarungen zu 
nutzen oder den Weg der kantonalen 
Zielvereinbarung in ihren Kantonen 
nicht zu offerieren (Freiburg, Basel
land, Thurgau, Bern und Genf).
Ende August 2013 haben im Rahmen 
einer Ausschreibung des Bundes die 
beiden Agenturen «Energieagentur 
der Wirtschaft» (EnAW) und «Agen
tur Cleantech Schweiz» (ACT) den Auf
trag erhalten, in Zukunft Zielvereinba
rungen für den Bund zu erstellen. Bis 
zu dieser Ausschreibung war nur die 
EnAW mit der Erstellung der Zielver
einbarungen beauftragt und hatte so
mit einen nicht zu vernachlässigen
den Vorteil gegenüber dem Konkur
renten ACT, der nach der Beauftra
gung zunächst die gesamte Struktur 
und Organisation aufbauen musste. 
Diese Konstellation macht sich im 
Kanton Aargau auch in der Aufteilung 
der Verbraucher nach Agenturzuge
hörigkeit bemerkbar. Etwas mehr als 
95 Prozent aller abgeschlossenen Ziel
vereinbarungen werden/wurden mit 
akkreditierten Büros der EnAW abge
schlossen. 

sind. Tatsächlich ist hier aber zwischen 
Unternehmen zu unterscheiden, wel
che die Möglichkeit haben, sich von 
der CO2Abgabe oder von der KEV 
Abgabe befreien zu lassen, und Un
ternehmen, die nur wenig Einsparpo
tenzial aufweisen oder sich nicht für 
einen Zeitraum von 10 Jahren verbind
lich festlegen wollen. 
Viele Unternehmen, die sich für den 
Weg der EVA entschieden haben, konn
ten bereits budgetierte und geplante 
Massnahmen mit einfliessen lassen. 
Ihre Bemühungen in der Vergangen
heit und auch die geplanten Mass
nahmen sind somit eher als Bestäti
gung ihres Engagements zu sehen.
Überraschend ist sicherlich der Um
stand, dass sich bis heute kein Ver
braucher für eine kantonale Zielver
einbarung (KZV) entschieden hat. Die 
einzigen Unterschiede zur Zielverein
barung mit dem Bund sind einerseits 
die nicht vorhandene Möglichkeit, sich 
von Bundesabgaben befreien zu las
sen und andererseits die Vertragsver
hältnisse. Vereinbarungspartner des 
Verbrauchers ist in diesem Fall der 
Kanton. Während die Kantone Zürich 
und Freiburg Anfang der 2000erJah
re ein eigenes Tool für ihre kantona
len Zielvereinbarungen entwickelt ha
ben und so drei verschiedene Anwen
dungen zur Bewirtschaftung des Gross
verbraucherArtikels nutzten, haben 
sich die Kantone St. Gallen, Graubün
den und der Aargau dafür entschie
den, das Tool des Bundes auch für 
ihre kantonalen Zielvereinbarungen zu 
nutzen. Ziel war es, das Monitoring 
und die Bewirtschaftung effizienter zu 
gestalten.

Zielvereinbarung Kantonale 
Zielverein

barung

Energie
verbrauchs

analyse
Massnahmen

ziel
Effizienz 

ziel

in Bearbeitung  16  36 – 14

in Auditierung   9  17 –

abgeschlossen  77 107 81

102 160 – 95

Mehr als 60 Prozent der betroffenen Grossverbraucher im Kanton Aargau 
haben sich für eine Zielvereinbarung mit dem Bund entschieden.

Stand der Dinge Umsetzung (Rückmeldungen bis 14. 12. 2015)

Rund 95 Prozent aller abgeschlosse-
nen Zielvereinbarungen wurden mit 
akkreditierten Büros der Energie-
agentur der Wirtschaft (EnAW) ab- 
geschlossen und nur wenige mit der 
Agentur Cleantech Schweiz (ACT).

Aufteilung der Zielvereinbarungen 
nach vom Bund  
beauftragten Agenturen

5%

95%

EnAW ACT
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stützt diese Beobachtungen. Das Amt 
für Abfall, Wasser, Energie und Luft 
(AWEL) hat mit zwei Untersuchungen 
abschätzen lassen, wie hoch der zu
künftige Richtwert für die Energie
effizienzsteigerungen sein kann. Da
bei sollte der zukünftige Wert einmal 
bottomup («technisch»), das heisst 
aufgrund der massnahmenbasierten 
Erfahrungen, und einmal topdown 
(«ökonomisch»), das heisst mit einer 
volkswirtschaftlichen Betrachtung, ab
geschätzt werden. Beide Ansätze kom
men zu dem Ergebnis, dass die Stei
gerung der Energieeffizienz in der 
PostKyotoPeriode tiefer ist als in der 
KyotoPeriode und das Potenzial zur 
Effizienzsteigerung mit zunehmender 
Tertiarisierung (Dienstleistungsbetrie
be) steigt. Gemäss dem TopdownAn
satz nimmt das Potenzial zur Effizienz
steigerung mit steigender Energiein
tensität ab und liegt bei sehr energie
intensiven Branchen deutlich unter 
dem Mittelwert.
Unter Berücksichtigung der bisher neu 
abgeschlossenen und sich im Audi
tierungsprozess befindenden Zielver
einbarungen (Stand 14. 12. 2015, 205 
Zielvereinbarungen und 78 EVA) gibt 
es bis zum Jahr 2022 ein kumuliertes 
wirtschaftliches Einsparpotenzial im 
Wärmebereich von 213,98  Gigawatt
stunden und bei der Elektrizität von 
109,19 Gigawattstunden. Das Einspar
potenzial im Strombereich entspricht 
in etwa der jährlichen Stromproduk
tion des Kraftwerks Aarau.

nicht mehr oder nicht mehr in vollem 
Umfang zur Disposition stehen.
Eine vom Kanton Zürich in Auftrag 
gegebene Untersuchung über die Vor
gabe von Zielen für die Entwicklung 
des Energieverbrauchs vom Juni 2015 

sparungen verpflichtet. Zu Beginn der 
Einführung des GrossverbraucherAr
tikels im September 2012 verfügten 
bereits 90 Verbraucher über eine Ver
einbarung mit dem Bund. Diese 90 
Verbraucher haben in den vergange
nen zwei Jahren ihre Zielvereinbarun
gen erneuert und haben sich zu neuen 
Einsparzielen verpflichtet. 
Tendenziell sind die Einsparziele res
pektive das wirtschaftlich zumutbare 
Einsparpotenzial bei Verbrauchern, die 
bereits über eine Vereinbarung ver
fügten, etwas geringer als bei Ver
brauchern, für die der Prozess neu ist. 
Eine Erklärung ist sicherlich, dass Pe
ripherie und Infrastrukturprojekte wie 
Heizung, Wärme und Kälteerzeugung, 
die Belüftung und die Drucklufterzeu
gung (und die damit einhergehende 
Nutzung der entstehenden Abwärme) 
bereits im Fokus der ersten Verpflich
tungsperiode 2008 bis 2012 standen 
und somit in einigen Fällen (überwie
gend bei den grossen Verbrauchern) 
in der zweiten Verpflichtungsperiode 

wirtsch. Potenzial Wärme 
kumuliert in GWh

wirtsch. Potenzial Strom 
kumuliert in GWh

2013  27,73  12,93

2014  72,49  29,44

2015 122,04  55,62

2016 157,87  75,41

2017 183,81  86,43

2018 196,23  94,79

2019 206,59 103,03

2020 212,10 106,81

2021 215,91 108,21

2022 218,72 109,19

Bis 2022 gibt es im Wärmebereich ein kumuliertes Einsparpotenzial von 
über 200 Gigawattstunden. Bei der Elektrizität sind es 100 Gigawattstunden 
– das entspricht etwa der Stromproduktion des Kraftwerks Aarau pro Jahr.

Einsparpotenzial bis 2022

Sparpotenziale bei Gross verbrauchern im Kanton Aargau
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Gesamtverbrauch in GWh

Einsparpotenzial bei Verbrauchern von 500 MWh bis 3,5 GWh

Einsparpotenzial bei Verbrauchern von 3,5 Wh bis 65 GWh

Das relative Einsparpotenzial ist bei den grossen Verbrauchern geringer als 
bei kleineren. Berücksichtigt wurden Verbraucher mit einer bestehenden 
Zielvereinbarung und einer abgeschlossenen Energieverbrauchsanalyse.
MWh: Megawattstunden; GWh: Gigawattstunden
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teerzeugung und verteilung, Beleuch
tung und Belüftung) umgesetzt wer
den, konkurrieren intern sehr häufig 
mit Zielen des Kerngeschäfts. 
Während den Gesprächen mit betrof
fenen Verbrauchern und deren Ge
schäftsleitungen hat sich gezeigt, dass 
die Umsetzung von Effizienzmassnah
men und die Priorisierung solcher 
Massnahmen stark vom Anteil der 
Energiekosten an den Gesamtkosten, 
aber auch von der Art der Unterneh
mensführung und organisation ab
hängen. Während familiengeführte 
Unternehmen (und oder Unterneh
men mit geschäftsführendem Gesell
schafter) eher langfristig planen und 
wesentlich längere Amortisationszei
ten bei Projekten akzeptieren, zählt 
bei grösseren Unternehmen leider oft 
«nur» die Performance. Massnahmen 
mit einer Amortisationszeit von grös
ser zwei bis drei Jahren, zu denen vie
le Effizienzprojekte im Bereich Peri
pherie und Infrastruktur zählen, haben 
es hier schwer. Denn einer angenom
menen und vorgegebenen Amortisa
tionszeit von drei Jahren steht eine 
jährliche Rendite von 32 Prozent ge
genüber. Bei einer Amortisationszeit 
von sieben Jahren sind es immer noch 
11 Prozent. In Zeiten von Niedrig und 
Negativzinsen eine immer noch recht 
solide Investition in Anlagevermögen, 
die leider oft nicht als solche wahrge
nommen wird.

Probleme bei Umsetzung und  
Realisierung von Massnahmen
Massnahmen mit ihrer Einsparwirkung 
und den Wirtschaftlichkeitskriterien 
aufzuzeigen ist nur der erste Schritt 
im Rahmen der Umsetzung des Gross
verbraucherArtikels. Sie umzusetzen 
und die Umsetzung zu finanzieren, ist 
der nächste Schritt und in den meis
ten Fällen auch der schwierigere. In
vestitionen in Energieeffizienz, die sehr 
oft im Bereich der Gebäude und der 
Peripherieanlagen (Druck, Wärme/Käl

Feedback  
der betroffenen Verbraucher
Die Umsetzung des Grossverbrau
cherArtikels und die Art der Kommu
nikation sind von den betroffenen Ver
brauchern sehr unterschiedlich aufge
nommen worden. Einige Verbraucher 
sehen das Vorgehen als Einmischung 
in unternehmerisches Handeln, demzu
folge also eher als Zwang, der mit zu
sätzlichem administrativem Aufwand 
einhergeht und wertvolle Ressourcen 
bindet. 
Die Mehrzahl der Verbraucher schien 
dem Ansatz und dem Vorgehen des 
Kantons mit der direkten Kommuni
kation vor Ort, dem Einholen der Mei
nungen und dem gemeinsamen Su
chen nach dem tatsächlich gangbars
ten Weg für die Verbraucher (nicht für 
die Berater) eher wohlgesinnt gegen
überzustehen. Es konnten Einspar und 
Fördermöglichkeiten aufgezeigt wer
den, die vielen Betroffenen nicht be
kannt waren. In einigen Fällen trug die 
gesetzliche Vorgabe auch dazu bei, 
dass längst definierte und identifizier
te Projekte nun tatsächlich umgesetzt 
werden.
Es ist bewusst geworden, dass eine er
folgreiche Umsetzung nur dann funk
tioniert, wenn die Kommunikation und 
das Miteinander stimmen und ein Aus
tausch auf mehreren Ebenen statt findet. 

Potenzial zur Energieeffizienzsteigerung nach Unternehmensarten  
in Prozent

Bei gering energieintensiven Unternehmen und bei Dienstleistungsbetrie-
ben ist das Energieeinsparpotenzial am grössten.
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Zusammenhang Amortisationszeit und Rendite  
(Kapitalzins 10 Prozent, Lebensdauer 15 Jahre)

Einer vorgegebenen Amortisationszeit von drei Jahren steht eine Rendite 
von 32 Prozent gegenüber. Bei einer Amortisationsrate von sieben Jahren 
sind es 11 Prozent. Im Grossen und Ganzen ist das immer noch eine recht 
solide Investition.

 
 -

 1

 2

 3

 4

 5

 6

gering e-intenisve mittel e-intensive stark e-intensive Dienstleistungen



Nr. 70  Januar 2016 U M W E L T  A A R G A U34

Fazit
 h Man ist eigentlich auf einem guten 
Weg. Die Unternehmen sind ganz 
gut aufgestellt, grösseres Potenzial 
besteht eher bei privaten Haushal
ten und beim Verkehr.
 h Der Zugang zu liquiden Mitteln sollte 
erleichtert werden; Option von neuen 
Ansätzen zur Finanzierung von «klei
nervolumigen» Projekten prüfen.
 h Mit «GreenwashingKampagnen» 
wird man kein Unternehmen über
zeugen, in Effizienz zu investieren. 
Es kommt auf Rahmenbedingungen 
und den zu erwartenden Mehrwert 
für den Verbraucher an.
 h Gewisse bestehende Fördermass
nahmen generieren in vielen Fällen 
wegen hohem administrativem Auf
wand und Auflagen nicht das ge
wünschte/erhoffte Ergebnis. So wird 
eine einfache und effiziente Umset
zung verhindert, oft gibt es zudem 
auch Probleme bei der Anrechnung 
(Bund/Kanton) der Einsparung.
 h Der Austausch mit betroffenen Ver
brauchergruppen und deren Interes
sensvertretern ist wichtig und not
wendig. Er schafft Transparenz so
wie ein besseres Verständnis fürein
ander. Austausch und Feedback auf 
beiden Seiten ist essenziell.

Projekte von Fall zu Fall (jeweils ab
hängig von der aktuellen IstSituation 
des Verbrauchers) Volumina anneh
men, bei denen ein Unternehmen und 
auch die öffentliche Hand vor Heraus
forderungen gestellt werden.
Eine fehlende Anschubfinanzierung 
(bedingt durch geblockte, nicht freige
gebene oder nicht vorgesehene Bud
gets), ein mehr oder weniger nicht 
existierender Zugang zu alternativen 
marktbasierten Finanzierungsansätzen 
und fehlende Produkte (oder Interes
se?) von Finanzinstitutionen wie eine 
Kreditlinie für Energieeffizienzprojek
te oder ein Mindestanteil des Invest
mentPortfolios für Effizienzprojekte 
erschweren die Umsetzung von zahl
reichen kleineren Effizienzprojekten.
Neben dem Themengebiet «Finanzie
rung» gibt es auch Gründe im Bereich 
«Rahmenbedingungen/Aufwand», die 
eine einfache Realisierung von Mass
nahmen verhindern. Die Erfahrung hat 
gezeigt, dass Unternehmer generell 
nicht abgeneigt sind, Investitionen in 
die Effizienz der Anlagen und Prozes
se sowie in den Werterhalt ihrer Sach
werte zu tätigen. Die Massnahmen 
müssen sich aber für sie lohnen. Die 
Entscheidung, Massnahmen umzuset
zen, wird in den meisten Fällen unab
hängig von einer Förderung durch 
Bund oder Kanton getroffen. Mass
gebliche Gründe für die Umsetzung 
sind Nutzen und Mehrwert für den 
Grossverbraucher. 

Was den Anteil der Energiekosten an 
den Gesamtkosten betrifft, so ist die
ser entscheidend für die Priorisierung 
und Gewichtung von Effizienzprojek
ten und deren Umsetzung. Die Erfah
rung – nicht nur bei den Gesprächen 
mit Aargauer Verbrauchern – hat ge
zeigt, dass ab einem Anteil der Ener
giekosten an den Gesamtkosten von 
etwa vier bis fünf Prozent das Be
wusstsein um die Notwendigkeit ei
nes effizienten Einsatzes von Energie 
eher vorhanden ist als in Fällen mit 
einem geringeren Anteil. 
Neben den geschilderten Punkten aus 
dem Bereich der sogenannten inter
nen Priorisierung von Effizienzprojek
ten ist in vielen Fällen auch der feh
lende oder erschwerte Zugang zu li
quiden Mitteln ein Grund dafür, dass 
aufgezeigte und wirtschaftlich zumut
bare Massnahmen nicht umgesetzt 
werden können. Durch die Energiebe
rater und den Abschluss einer Zielver
einbarung bzw. Energieverbrauchsan
alyse (EVA) wird den betroffenen Ver
brauchern lediglich aufgezeigt, wel
ches Einsparpotenzial besteht und mit 
welchen Investitionskosten in etwa zu 
rechnen ist. Die Finanzierung obliegt 
ausschliesslich den betroffenen Ver
brauchern.
Die aufgezeigten wirtschaftlich zumut
baren Projekte bewegen sich in einem 
Rahmen von je 1000 bis zirka 250’000 
Franken. Als Einzelprojekte also durch
aus vertretbar. Kumuliert können die 

Finanzierung von Massnahmen
Rahmenbedingungen/Aufwand

schwieriger Zugang zu Mitteln Priorisierung intern

fehlende  
Anschubfinanzierung

Priorisierung auf das Kern
geschäft (Arbeitsproduktivität, 
Umsatzsteigerung, Produkt
qualität)

Administration und Auflagen verhindern 
eine einfache und effiziente Umsetzung,  
oft gibt es zudem auch Probleme bei der 
An rechnung (Bund/Kanton) der Einsparung

kaum Zugang zu  
alternativen marktbasierten  
Finanzierungsansätzen

Fokus auf Amortisationszeit  
statt auf interne Verzinsung

zum Teil fehlender umfassender Überblick 
über Fördermassnahmen von Bund und 
Kanton sowie die Teilnahmebedingungen/ 
anforderungen > Zeitaufwand

fehlende Produkte/Interesse 
von Finanzinstituten beim 
Thema Energieeffizienz  
(bei Projektgrösse von  
20’000 bis 200’000 Franken)

Unterschied zwischen  
familiengeführten Unternehmen  
und Geschäftsführergeführten 
Unternehmen

gewisse bestehende Fördermassnahmen 
generieren in vielen Fällen nicht  
das gewünschte/erhoffte Ergebnis

Erleichterungen oft nur für die grossen 
Verbraucher

Probleme bei der Umsetzung von Effizienzmassnahmen


